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§ 39a StbG
 StbG - Staatsbürgerschaftsgesetz 1985

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.12.2025

1. (1)Die Behörden nach diesem Bundesgesetz dürfen personenbezogene Daten nur verarbeiten, soweit dies zur

Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

2. (1a)Die Behörden nach diesem Bundesgesetz dürfen darüber hinaus personenbezogene Daten eines Fremden im

Schengener Informationssystem ermitteln, soweit sie diese zur Entscheidung über den Erwerb der

Staatsbürgerschaft durch Verleihung, durch Erstreckung der Verleihung oder durch Anzeige gemäß den §§ 57, 58c

und 59 benötigen.

3. (2)Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten nach diesem Bundesgesetz besteht kein

Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO sowie kein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18

DSGVO. Darüber sind die Betroffenen in geeigneter Weise zu informieren.

4. (3)Eine Auskunftserteilung gemäß Art. 15 DSGVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach diesem

Bundesgesetz hat zu unterbleiben, soweit dies

1. 1.zum Schutz der nationalen Sicherheit und Landesverteidigung,

2. 2.zum Schutz der öffentlichen Sicherheit,

3. 3.zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich,

4. 4.zum Schutz der Betroffenen oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen oder

5. 5.aus sonstigen wichtigen Zielen des allgemeinen öffentlichen Interesses

notwendig und verhältnismäßig ist.

5. (4)Im Falle einer Nichterteilung der Auskunft gemäß Abs. 3 hat der Verantwortliche den Betroffenen schriftlich

über diese und die dafür maßgeblichen Gründe zu informieren, es sei denn, die Erteilung dieser Information

würde den in Abs. 3 genannten Zwecken zuwiderlaufen. Diesfalls sind die für die Nichterteilung der Auskunft

maßgeblichen Gründe mit Aktenvermerk festzuhalten.

6. (5)Die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und Berufsvertretungsbehörden sind ermächtigt,

Fremde, die die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen, gemäß § 5 Abs. 3 erkennungsdienstlich zu

behandeln. Zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung dürfen nur geeignete und besonders

geschulte Bedienstete, welche einer gesetzlichen Pflicht zur Geheimhaltung unterliegen, ermächtigt werden. Die

erkennungsdienstliche Behandlung hat unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster Schonung der

Person zu erfolgen.

7. (6)Die §§ 64 Abs. 1 bis 5, 65 Abs. 4 und 73 Abs. 7 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, gelten

mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Sicherheitsbehörden die nach diesem Bundesgesetz zuständigen

Behörden und Berufsvertretungsbehörden treten.

8. (7)Die Behörde hat einen Fremden, den sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu unterziehen hat, unter

Bekanntgabe des maßgeblichen Grundes formlos hiezu aufzufordern. Kommt der Betroffene der Aufforderung

nicht nach, ist er schriftlich, unter Hinweis auf die Folgen einer mangelnden Mitwirkung, ein weiteres Mal zur

Vornahme der erkennungsdienstlichen Behandlung aufzufordern.

9. (8)Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, sowie die
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Träger der Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und auf Anfrage verpflichtet,

der Staatsbürgerschaftsbehörde diese Daten zu übermitteln, sofern diese für ein Verfahren zur Erteilung oder

dem Verlust der Staatsbürgerschaft benötigt werden. Eine Verweigerung der Auskunft ist nicht zulässig. Die

Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten Zwecks nicht mehr benötigt

werden.

10. (8a)Wird ein Staatsbürger wegen einer in § 33 Abs. 3 genannten gerichtlich strafbaren Handlung zu einer

unbedingten oder teilbedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt, so ist das Strafgericht

verpflichtet, die Staatsbürgerschaftsbehörde hiervon unter Anschluss der das Strafverfahren abschließenden

Entscheidung in Kenntnis zu setzen. Eine solche Mitteilung kann unterbleiben, wenn feststeht, dass der

Betroffene ausschließlich österreichischer Staatsbürger ist. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten hat die

Mitteilung durch elektronische Übermittlung dieser Daten an die Staatsbürgerschaftsbehörde zu erfolgen (§ 15b

Abs. 1 des Strafvollzugsgesetzes – StVG, BGBl. Nr. 144/1969).

11. (9)Die Behörden nach diesem Bundesgesetz sind verpflichtet, personenbezogene Daten dem Bundesminister für

Inneres im Einzelfall auf begründete Anfrage zur Verfügung zu stellen, soweit diese zur Erfüllung der ihm

übertragenen Aufgaben erforderlich sind.

12. (10)Erkennungsdienstliche Daten (§ 5 Abs. 3) sind von Amts wegen zu löschen, wenn

1. 1.der Tod des Betroffenen bekannt wird, oder

2. 2.seit der Verleihung der Staatsbürgerschaft sechs Jahre vergangen sind.
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